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I.  Anlass und Ziel der Planänderung 

Die Gemeinde Jestetten beabsichtigt, den Bebauungsplan „Schaffhauser Straße - 

Saarstraße“ im östlichen Teilbereich zu ändern. Hier befinden sich heute das Autohaus 

Melzer, der Fressnapf, ein Imbiss mit Döner usw., eine Vergnügungsstätte sowie eine 

Zahnarztpraxis.  

Anlass für die Änderung in diesem Bereich sind insbesondere die beabsichtigten An-

siedlungen eines Biomarkts und eines Boardinghouses in dessen Obergeschoss sowie 

der Firma Lidl. Bis auf die Zahnarztpraxis sollen sämtliche Gebäude im Geltungsbe-

reich abgebrochen und durch Neubauten ersetzt werden. Das Autohaus Melzer wird in 

ein Gewerbegebiet verlagert. Der Ortsrand von Jestetten wird neu gestaltet. 

Zur Umsetzung der Ziele ist die Änderung des Bebauungsplans erforderlich. Insbeson-

dere betrifft dies die überbaubaren Grundstücksflächen, aber auch Teile der Festset-

zungen zum Maß der Nutzung. Die Änderung kann nach § 13 a BauGB im vereinfach-

ten Verfahren durchgeführt werden als Bebauungsplan der Innenentwicklung. 

Der Bebauungsplan „Schaffhauser Straße - Saarstraße“ soll im Änderungsbereich 

durch den neuen Bebauungsplan insgesamt ersetzt werden.  

 

II. Lage, Größe und Nutzung des Planungsgebiets 

Das Planungsgebiet umfasst die Grundstücke Flst. Nrn. 450, 450/2, 445/4, 445/5 und 

445/7, jeweils ganz, sowie die Grundstücke Flst. Nrn. 470, 4495/7 und /9 (B27), jeweils 

teilweise, in Jestetten.  

Zur heutigen Nutzung der Grundstücke siehe oben und Ausführungen im Umweltbei-

trag.  

Die genaue Abgrenzung des Bebauungsplans ergibt sich aus dem Lageplan. 

Das Planungsgebiet hat eine Größe von ca. 1,8 ha. 

 

III. Bebauungsplan der Innenentwicklung 

Die Planung soll als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB im be-

schleunigten Verfahren durchgeführt werden.  

Bebauungspläne für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, für die Nachverdichtung 

oder für andere Maßnahmen der Innenentwicklung können unter bestimmten Voraus-

setzungen im beschleunigten Verfahren abgeschlossen werden.  

Voraussetzung für die Anwendung dieses Verfahrens ist, dass 

-  der Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von solchen Vorhaben begründet, 

für die eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß UVPG durchzuführen ist, 

-  keine Anhaltpunkte für die Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten beste-

hen, 

- die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO von 20.000 qm 

unterschritten wird. 

Das Planungsgebiet befindet sich im Geltungsbereich eines Bebauungsplans. Die bis-

herige Festsetzung eines Gewerbegebiets soll beibehalten werden. Der Bebauungs-

plan begründet keine UVP-pflichtigen Vorhaben. Es bestehen keine Anhaltspunkte für 
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die Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten. Das Plangebiet hat eine Größe von 

ca. 18.000 qm; Die überbaubare Grundfläche beträgt lediglich ca. 4.934 m² und liegt 

deutlich unter den nach § 19 Abs. 2 BauNVO zulässigen 20.000 m². Dies bedeutet, 

dass das Bebauungsplanverfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß 

§ 13 a BauGB durchgeführt werden kann.  

Damit verbunden ist auch der Verzicht auf einen formellen Umweltbericht. Darüber 

hinaus findet die Eingriffsregelung (§ 1a BauGB i.V.m. § 21 BNatSchG) keine Anwen-

dung. Die Notwendigkeit zur naturschutzrechtlichen Eingriffsbilanzierung sowie das 

Aufzeigen von Maßnahmen zur Bewältigung von Eingriffsfolgen entfallen. 

 

IV. Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands Jestetten von 

2001 ist das Planungsgebiet als gewerbliche Baufläche dargestellt. Der Bebauungs-

plan ist damit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

 
Auszug aus dem Flächennutzungsplan 

 

V. Geplante Bebauung und Nutzung 

Im Bereich des Bebauungsplans sollen folgende Nutzungen untergebracht werden: In 

Haus 1 ein Lebensmittelmarkt, in Haus 2 der heute schon vorhandene Fressnapf, in 

Haus 3 ein Biomarkt im Erdgeschoss und ein Beherbergungsbetrieb (Boardinghouse) 

im Obergeschoss sowie in einem kleinen Gebäude ein Imbiss/Gastronomie.  

Einbezogen ist auch die Zahnarztpraxis auf den Grundstücken Flst. Nrn. 445/5 und 

445/7. Hier wird im rückwärtigen Bereich eine mögliche bauliche Erweiterung vorgese-

hen, die bisherige eingeschossige Erweiterung vor dem bestehenden Gebäude in 

Richtung Bundessstraße wird dafür aufgegeben, hier befinden sich die Stellplätze für 

die Praxis. 

Der Geltungsbereich wird mit Ausnahme des östlichen Grünstreifens als Gewerbege-

biet festgesetzt. Mit dem Verzicht auf einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu-
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gunsten eines sog. Angebotsbebauungsplans soll langfristig eine gewisse Flexibilität 

innerhalb des Gewerbegebiets offengehalten werden. Zur Sicherstellung der Qualität 

und der Nutzungsart wurden städtebauliche Verträge abgeschlossen.  

 

V.1 Art der baulichen Nutzung 

Im Rahmen der 5. Änderung des Bebauungsplans „Schaffhauser Straße – Saarstra-

ße“ wurde im Bereich GEE3 und GEE 4 die Art der baulichen Nutzung neu festgesetzt. 

Der Bereich wurde insgesamt als Gewerbegebiet festgesetzt. Dies wurde gegliedert; 

im hier berührten Bereich zulässig waren nur nicht wesentlich störende Betriebe und 

Anlagen. Außerdem wurden folgende weitere Festsetzungen vorgenommen: 

Unzulässig waren: 

- Vergnügungsstätten aller Art 

- Tankstellen 

- Toto-Lotto-Annahmestellen 

- zentrenrelevanter Einzelhandel; Ausnahmen galten für Randsorti-

mente bis max. 10% der Verkaufsfläche. 

Ausnahmsweise konnten Verkaufsflächen zugelassen werden, die mit einem gewerbli-

chen Betrieb verbunden sind, um ausschließlich dort hergestellte oder weiterverarbei-

tete Produkte zu veräußern, wenn die Verkaufsfläche im Verhältnis zur sonstigen Be-

triebsfläche deutlich untergeordnet ist (Handwerkerprivileg). 

In der 7. Änderung sollen die Festsetzungen zur Art der Nutzung im Grundsatz beibe-

halten werden, lediglich der grundsätzliche Ausschluss zentrenrelevanten Einzelhan-

dels sollte für die Sortimente Nahrungs- und Genussmittel nebst der zugehörigen 

Randsortimente sowie für Tierzubehör und Tiernahrung zurückgenommen werden. 

Damit wird die Ansiedlung eines Discounters, eines Biomarktes und eines Spezialge-

schäftes für Tierzubehör und Tiernahrung ermöglicht, die alle auch einen wichtigen 

Beitrag zur Nahversorgung der Gemeinde Jestetten leisten sollen.  

Zu dieser Änderung wurde eine „Auswirkungsanalyse zur Neuansiedlung eines LIDL-

Lebensmitteldiscounters und ergänzender Fachmärkte in Jestetten“ vom 05.02.2020 

von der GMA erarbeitet. Diese kommt zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass 

durch die geplanten Nutzungen weder für die Versorgungsstrukturen in Lottstetten 

noch in Jestetten eine Beeinträchtigung in schädlichem Maße zu erwarten ist. Im Wei-

teren wird auf das Gutachten verwiesen, das dem Bebauungsplan beigefügt ist. 

Mangels Agglomerationsregelung im einschlägigen Regionalplan Hochrhein Bodensee 

führt auch das Zusammentreffen mehrerer jeweils für sich nicht großflächiger Einzel-

handelsbetriebe nicht dazu, dass ihre Verkaufsfläche zusammengerechnet und dann 

als Einzelhandelsgroßprojekt im Sinne des Raumordnungsrechts oder gar als großflä-

chig im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO beurteilt werden müsste. Damit erübrigt sich 

die Ausweisung eines Sondergebiets. Auch sonst besteht für die Ausweisung eines 

Sondergebiets kein Anlass, eben weil die als zulässig gewünschten Betriebe im Ge-

werbegebiet ohne weiteres zulässig sind. Solange keine großflächigen Einzelhandels-

betreibe angesiedelt werden sollen, unterscheidet sich das Baugebiet nicht im Sinne 

des §§ 11 Abs. 1 BauNVO von den Baugebieten nach den §§ 2-10, hier einschlägig: 

§ 8 Abs. 2 Z. 1 BauNVO: Gewerbebetriebe aller Art. 

Die Gemeinde hat auch erwogen, die in dem Gebiet maximal zulässigen Verkaufsflä-

chen zu beschränken, zumal auch die Einzelhandelsuntersuchung von bestimmten Be-
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triebsgrößen ausgegangen ist. Im Ergebnis hat sich die Gemeinde für den für sie 

rechtssicherer erscheinenden Weg einer vertraglichen Lösung mit dinglicher Sicherung 

entschieden, der diese Begrenzungsfunktion übernimmt. Dies bedeutet auch keine un-

zulässige Flucht aus dem Bauplanungsrecht, weil die Inhalte des städtebaulichen Ver-

trags hinsichtlich der zulässigen Nutzungen im Bebauungsplanänderungsverfahren 

einschließlich des Abwägungsvorgangs vollständig abgearbeitet werden. 

Zwar sieht das Einzelhandelskonzept der Gemeinde als Zielsetzung für die Einzelhan-

delssteuerung vor, dass Ansiedlungen von Einzelhandelsbetrieben nur im abgegrenz-

ten Ortszentrum zuzulassen sind. Mit dieser Zielsetzung hat sich die Gemeinde aus 

Anlass des vorliegenden Bebauungsplans erneut auseinandergesetzt. Sie ist zum Er-

gebnis gekommen, dass sie an dem Grundsatz weiterhin festhalten will, hier aber eine 

Ausnahme für erforderlich und abwägungsgerecht ansieht, weil mit dem Fachmarkt-

zentrum insgesamt und insbesondere mit Biomarkt ein Sortiment angesiedelt wird, das 

bisher in Jestetten fehlt, im Ortszentrum aber zumindest im Rahmen eines Fachmark-

tes nicht angesiedelt werden können, schon weil dort der dafür erforderliche Platz fehlt. 

Da Bordelle keine Vergnügungsstätten sind und deshalb mit der alten Festsetzung 

nicht erfasst waren, wird ergänzt, dass Bordelle, bordellartige Betriebe und Wohnungs-

prostitution nicht zulässig sind. 

Das im alten Bebauungsplan zugelassene „Handwerkerprivileg“ wird nicht aufgenom-

men, da davon ausgegangen werden kann, dass sich entsprechende Betriebe hier 

nicht ansiedeln werden.  

 

V.2 Maß der baulichen Nutzung, Grundfläche und Bauweise 

Das Maß der baulichen Nutzung soll neu durch folgende Festsetzungen eingegrenzt 

werden: 

die Höhe der baulichen Anlagen für die Gebäude Haus 1 bis 3 und Imbiss:  

die Erdgeschossfußbodenhöhe in Metern über Normalnull: hier wird ein Spielraum 

von +/- 25 cm eingeräumt, so dass bei der abschließenden Hochbauplanung kleine-

re Veränderungen nicht zu einer Änderung des Bebauungsplans führen müssen;  

die Gebäudehöhe in Metern über Normalnull als maximale Höhe. 

die Zahl der Vollgeschosse: 

die maximale Zahl der Vollgeschosse wird in Anpassung an die umgebende Nut-

zung auf zwei begrenzt. 

Das Haus 3 an der Schaffhauser Straße, das zukünftig den Ortseingang prägen 

wird, ist zwingend zweigeschossig festgesetzt als angemessener Auftakt in den Ort.  

Für die baulichen Anlagen auf den Grundstücken Flst. Nrn. 445/5 und 445/7, die zu-

rückversetzt und mit der Schmalseite an die Schaffhauser Straße angrenzen, ist nur 

die Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze festgesetzt. Aufgrund der örtlichen Si-

tuation ist eine weitergehende Festsetzung städtebaulich nicht erforderlich. 

Für die überbaubare Grundfläche werden Baugrenzen ausgewiesen. Die Lage der 

Baufenster entspricht dem jetzt vorliegenden Entwurf der zukünftigen Nutzer. Damit 

können aber auch andere gewerbliche Nutzungen realisiert werden. 
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Die Bauweise wird entsprechend der zukünftig möglichen Bebauung als offene Bau-

weise oder als abweichende Bauweise festgesetzt, in der abweichenden Bauweise 

sind Gebäude zulässig, die auch länger als 50 m sind. 

 

VI. Erschließung 

VI.1 Straßen 

Die Grundstücke sind bereits vollständig von der Schaffhauser Straße aus erschlos-

sen.  

Die Einzelhandelsnutzungen in den straßenabgewandten Grundstücksteilen (Haus 1 

und 2) sowie der Imbiss und die Tiefgarage unter Haus 3 werden über eine gemeinsa-

me Zufahrt erschlossen. Sämtliche Kundenparkplätze und die gesamte Anlieferung 

werden von hier aus erreicht. Da es sich bei der Schaffhauser Straße um eine Bundes-

straße handelt, wird zur Gewährleistung des Verkehrsflusses und der Sicherheit eine 

Linksabbiegespur vorgesehen.  

Eine weitere Zufahrt befindet sich bereits heute zwischen Haus 3 und Grundstück Flst. 

Nr. 445/5. Diese Zufahrt erschließt zukünftig nur noch die Stellplätze für das Grund-

stück Flst. Nr. 445/5 und 3 Stellplätze für das Haus 3 für die Nutzung im Oberge-

schoss.  

 

VI.2 Linksabbiegespur B27 

Für die Anbindung der von den Eigentümern geplanten Einzelhandelsnutzungen (Lidl-

Markt, Biomarkt und Fressnapf) an die bestehende Bundesstraße B27 wird auf dieser 

ein neuer Linksabbiegestreifen zur geplanten Einzelhandels-Zufahrt angelegt. Dazu 

werden die Fahrbahn einseitig verbreitert und der straßenbegleitende Gehweg neu an-

gelegt. 

Vorhabenträger und Träger der Baulast für die neue Zufahrt ist die Gemeinde Jestet-

ten. Die Baulast für die Fahrbahn der Bundesstraße B27 liegt beim Bund, die für die 

seitlichen Gehwege und Grünstreifen bei der Gemeinde. Nach den RIN lässt sich die 

B27 in der OD Jestetten in die Kategorie VS II einordnen. 

Diese neu vorgesehenen zusätzlichen Erschießungen sind schon für eine allgemein 

gewerbliche Nutzung sinnvoll, für die hier konkret vorgesehene Einzelhandelsnutzung 

mit einem demgegenüber wohl größeren Kunden-Pkw-Verkehrsaufkommen aber sogar 

erforderlich. Die Kosten tragen deshalb die Vorhabenträger, geregelt in dem bebau-

ungsplanbegleitenden städtebaulichen Vertrag. 

 

Straßenbauliche Beschreibung 

Querschnitt Bestand: 

Fahrbahn = 8,50 m (4,75 Fahrstreifen rechts mit Aufstellbereich für bestehende Zufahrt 

Melzer + 3,75 Fahrstreifen links) 

Gehweg = 2,75 m (2,25 + 0,50 Trennstreifen) 
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Querschnitt geplant: 

Fahrbahn ≥ 10,00 m (≥ 3,50 Fahrstreifen rechts + Linksabbiegestreifen 3,00 + 3,50 

Fahrstreifen links), hier wurde eine Forderung des Landratsamts Waldshut - Straßen-

bauamt für die Breite der durchgehenden Fahrstreifen von 3,50 m umgesetzt. 

Gehweg = 3,00 m (2,50 + 0,50 Trennstreifen) 

 

Streckengestaltung 

Die Streckengestaltung orientiert sich am Bestand. Die Verkehrswege werden mit der 

gleichen Oberfläche, wie im Anschluss ausgebildet. Die 7. Änderung des Bebauungs-

plans „Schaffhauser Straße – Saarstraße“ sieht eine Baumreihe als Lückenschluss 

zwischen den bestehenden Bäumen vor. 

 

Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhältnisse 

Die Erschließung erscheint für die bisher zulässige Nutzung als ausreichend. Dies gilt 

grundsätzlich auch für eine künftige gewerbliche Nutzung. Im Fall einer hier auch konk-

ret vorgesehenen Einzelhandelsansiedlung ist mit einem erhöhten Liefer- und Kunden-

verkehr zu rechnen. Dazu liegt eine Leistungsfähigkeitsberechnung aus der Auswir-

kungsanalyse vor, um auch diesen erhöhten Anforderungen zu entsprechen. Die Un-

tersuchung wurde vorgelegt von der GMA, Gesellschaft für Markt- und Absatzfor-

schung mbH, mit Gevas Humberg & Partner GmbH mit Datum 05.02.2020. 

Die bestehenden Verkehre wurden mittels Kennzeichenerfassung an drei Querschnit-

ten erfasst: 

- westlich Volkenbachstr.:18.600 Kfz/d (werktags), 18.100 Kfz/d (samstags) 
- Zufahrt Melzer (Vorhabensbereich): 14.700 Kfz/d (werktags), 13.700 Kfz/d (sams-

tags) 
- Aldi-Zufahrt: 2.500 Kfz/d (werktags), k.A.Kfz/d (samstags deutliche Überschreitung 

der üblichen Belastung für Discounter) 

Die Gesamtbelastung für Jestetten wird wie folgt angegeben: 

25.000 Kfz/d (werktags) 

26.500 Kfz/d (samstags) 

einwohnerbezogener Verkehr: 6.500 Kfz/d 

Durchgangsverkehr: 7.500 Kfz/d (werktags), 4.000 Kfz/d (samstags) 

gewerbebezogener Quell- und Zielverkehr: 11.000 Kfz/d (werktags), 16.000 Kfz/d 

(samstags) 

davon Mitnahmeverkehre: 2.500 Kfz/d bzw. 23% (werktags), 1.500 Kfz/d bzw. 9% 

(samstags) 

Im Planfall ergeben sich die folgenden Werte: 

Lidl-Zufahrt: 2.600 Kfz/d (werktags), 3.500 Kfz/d (samstags) 

Abnahme Aldi-Zufahrt: -800 Kfz/d (werktags), -1.100 Kfz/d (samstags) 

Zunahme zwischen Lidl- und Aldi-Zufahrt: +500 Kfz/d (werktags), +700 Kfz/d (sams-

tags) 
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weitere Zunahme auf B27: +200 bis +300 Kfz/d 

Für die Knotenpunkte der B27 mit Lidl, Bahnhofstraße, Volkenbachstraße, Randen-

weg, Aldi und Saarstraße wurde eine mindestens ausreichende Qualitätsstufe (QSV D) 

berechnet. 

 

Verbesserung der Verkehrssicherheit 

Im Vergleich zu einer Einmündung ohne bauliche Maßnahme bzw. mit Aufstellbereich 

wird durch die bessere Leistungsfähigkeit auch eine bessere Verkehrssicherheit er-

reicht. 

 

VI.3 Wasserversorgung und Entwässerung 

Die Wasserversorgung und die Entwässerung des Grundstücks kann durch Anschluss 

an die bestehenden Netze sichergestellt werden. 

 

VI.3.1 Oberflächenentwässerung 

Das Oberflächenwasser ist entsprechend den gesetzlichen Vorgaben auf den Grund-

stücken zurückzuhalten und so weit wie möglich zu versickern.  

Für die Grundstücke Flst. Nrn. 445/4, 450 und 450/2 ist das Oberflächenwasser der 

Dachflächen und der Hofflächen über Schlitzrinnen in die östlich des Grundstücks ge-

plante Versickerungsmulde zu leiten. 

Die Versickerungsflächen werden mit einer geeigneten, standortgerechten und heimi-

schen Wiesen-Saatgutmischung für wechselfeuchte Standorte angesät und extensiv 

gepflegt. Alle Dachflächen der Gebäude auf den genannten Grundstücken werden zur 

weiteren Rückhaltung des Oberflächenwassers extensiv begrünt: 

Dachfläche Biomarkt = 1.248,00 m² 

Dachfläche Tierbedarf-Markt = 656,00 m² 

Dachfläche Lebensmittelmarkt = 2.135,50 m² 

Hoffläche Parkplatz = 5.565,00 m². 

Fläche Mittlere 
Sickerfläche 

Notwendiges 
Einstauvolumen 

Geplantes 
Einstauvolumen 

Bio-Fachmarkt 108 m² 54,49 m³ 55,04 m³ 

Lebensmittelmarkt 
Tierbedarf-Markt 

185 m² 113,61 m³ 129,93 m³ 

Parkplatz 321 m² 208,93 m³ 225,13 m³ 

Summe 614 m² 377,03 m³ 410,10 m³ 

 

VI.4 Ruhender Verkehr  

Die für die geplanten Nutzungen, Bereich Einzelhandel, erforderlichen Stellplätze wer-

den zwischen den Gebäuden zusammenhängend angelegt. Insgesamt sind 143 Stell-
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plätze geplant, die nach Einschätzung des Verkehrsgutachters für die zulässigen Vor-

haben auskömmlich sind. Um eine geordnete Anlage sicherzustellen, sind Stellplätze 

für den Einzelhandel nur auf den im Plan festgesetzten Flächen zulässig. Garagen sind 

hier ausgeschlossen. 

Für den Beherbergungsbetrieb ist darüber hinaus eine Tiefgarage geplant, die über 

den Parkplatz von Norden angefahren wird. Die Tiefgarage ist unter dem Gebäude, 

aber auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Sofern sie außer-

halb der überbaubaren Grundstücksflächen errichtet wird, muss sie vollständig unterir-

disch angelegt werden, um die zusammenhängenden Stellplatzflächen darüber nicht 

zu unterbrechen. Nicht überbaute oder als Stellplätze und Fahrgassen genutzte Teile 

von Tiefgaragen sind mit einer Erdüberdeckung von mind. 40 cm zu versehen und in-

tensiv zu begrünen. 

Zum Einchecken werden zusätzlich drei Stellplätze vor dem Gebäude auf der Südost-

seite zugelassen. Sie werden erschlossen über die bereits bestehende Zufahrt zwi-

schen den Grundstücken Flst. Nr. 445/4 und 445/5. Für diese Zufahrt gibt es gegensei-

tige Überfahrtsrechte. Über diese Zufahrt werden auch die Stellplätze für das Grund-

stück mit der Zahnarztpraxis auf Grundstück Flst. Nr. 445/5 angefahren. Da die drei 

genannten Plätze nicht zwingend erforderlich sind, wird insoweit auf eine bauplanungs-

rechtliche Absicherung des Überfahrtsrechts verzichtet. Im Übrigen wird davon ausge-

gangen, dass die Stellplätze auch unabhängig von dem Überfahrtsrecht auf eigenem 

Grundstück erreichbar sind. Dass sie räumlich schon vor Beginn der Linksabbiegespur 

auf der Schaffhauser Straße angefahren werden, erscheint aufgrund ihrer geringen 

Zahl hinnehmbar. 

 

VII „Auswirkungsanalyse zur Neuansiedlung eines LIDL-Lebensmitteldiscounters 

und ergänzender Fachmärkte in Jestetten“ vom 05.02.2020 

Im Auftrag der Gemeinde wurde eine Auswirkungsanalyse durchgeführt, die die mögli-

chen wettbewerblichen, städtebaulichen, versorgungsstrukturellen sowie verkehrlichen 

Auswirkungen in Jestetten aufzeigt. Dabei waren aufgrund der Grenzlage zur Schweiz 

die bestehenden Kundenverflechtungen näher zu beleuchten: 

Durch die GMA wurde eine Pkw-Zählung und -Kennzeichenkartierung an den Wettbe-

werbsstandorten in Jestetten sowie eine Kundenwohnortbefragung im Lidl-Markt in 

Lottstetten durchgeführt. 

Durch die Fa. Gevas erfolgte eine Verkehrsmessung an mehreren Messpunkten. Damit 

werden zum einen die aktuellen Einkaufsverflechtungen aufgezeigt, zum anderen kön-

nen verkehrliche Auswirkungen durch das Vorhaben realistisch prognostiziert werden. 

 

Zusammengefasstes Ergebnis der verkehrlichen Untersuchung: 

Einzelhandelsstandort Jestetten und Planstandort (Auszug aus der Auswirkungsanaly-

se): 

Die Gemeinde Jestetten liegt im Landkreis Waldshut am Hochrhein; sie zählt ca. 5.276 

Einwohner im Hauptort Jestetten und Ortsteil Altenburg. 

Durch die Grenzlage zur Schweiz, deren Hoheitsgebiet Jestetten fast vollständig um-

schließt, ist der Einzelhandelsstandort Jestetten durch eine hohe Anzahl von Anbietern 

und ein für die Gemeindegröße sehr breites Sortimentsspektrum geprägt. Der Preisni-
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veau-Unterschied zwischen der Schweiz und Deutschland ist Grundvoraussetzung für 

den Erfolg des Handels auf deutscher Seite; diesbezüglich besitzt Jestetten eine in 

Deutschland wohl einzigartige Lage.  

Die von der GMA durchgeführten Pkw-Zählungen und -Kennzeichenkartierungen an 

wesentlichen Wettbewerbsstandorten in Jestetten belegen, dass die Lebensmittelmärk-

te Aldi, Edeka und Penny einen sehr hohen Prozentsatz von Schweizer Kunden auf-

weisen; über alle Standorte und Tage hinweg wird ein Wert von ca.71 % erreicht; der 

Spitzenwert beträgt 83 %. 

Zusammenfassend ist der Mikrostandort als siedlungsstrukturell integriert am östlichen 

Ortseingang mit einem hohen Grenzverkehrsaufkommen zu beschreiben. Die Stand-

ortkommune Jestetten verfügt aufgrund der hohen Versorgungsbedeutung im Einzel-

handel über hohe Besucherfrequenzen. 

In der vorliegenden Untersuchung werden die verkehrlichen Auswirkungen einer ge-

planten Einzelhandelsansiedlung in der Gemeinde Jestetten auf das umliegende Stra-

ßennetz untersucht. Aufgrund der speziellen Lage der Gemeinde Jestetten (fast voll-

ständig „eingekreist" von Schweizer Staatsgebiet) gibt es viele Verkehrsbeziehungen 

der Schweizer Nachbarn untereinander, die über das Gebiet von Jestetten verlaufen. 

Zudem ist Jestetten aufgrund des Preisgefälles Einkaufsmagnet für die Schweizer 

Nachbarn. Das führt zu unterschiedlichen Verkehrsmengen bzw. -verhalten beim Ein-

kaufsverkehr zwischen werktags und samstags, die untersucht werden sollen. 

Zur Erfassung der Bestandsituation wurden Verkehrserhebungen durchgeführt. Hierzu 

wurden zunächst die bestehenden Verkehrsmengen mittels Verkehrszählungen an 

zwei repräsentativen Tagen (ein Werktag und ein Samstag) an sechs Knotenpunkten 

in Jestetten erfasst. Weiter spielt die Unterscheidung zwischen den Verkehrsströmen 

eine wichtige Rolle. Um die unterschiedlichen Arten der bestehenden Verkehrsströme 

im Untersuchungsgebiet feststellen zu können, wurde eine Kennzeichenerfassung an 

drei Querschnitten entlang der 8 27 und L 163 in Jestetten in beiden Fahrtrichtungen 

erhoben. 

Die Verkehrsbelastungen durch den Neuverkehr des Bauvorhabens wurden auf Basis 

der Angaben des Vorhabenträgers nach dem Verfahren von Dr. Bosserhoff ermittelt. 

Das Bauvorhaben erzeugt werktags 2.500 Kfz-Fahrten/Tag und samstags 3.500 Kfz-

Fahrten/tag. Dies liegt in einer ähnlichen Größenordnung wie die bestehende Aldi-

Zufahrt. 

Der Hauptteil der Kunden kommt durch eine Umverteilung aus den bestehenden Märk-

ten sowie der Kannibalisierung1 von Kunden des Lidl in Lottstetten zustande (Angaben 

gemäß GMA). Nur ein kleiner Teil der erzeugten Verkehre sind als tatsächliche Neu-

verkehre auf der 827 anzusehen. Weiter haben die Kundenumverteilung sowie der 

Kannibalisierungseffekt zum Teil eine verkehrsmindernde Wirkung auf der B 27. 

Die höchsten Verkehrszunahmen auf der B 27 mit 500 Kfz-Fahrten/Tag (werktags) und 

700 Kfz-Fahrten/Tag (samstags) ergeben sich zwischen der Lidl-Zufahrt und der Aldi-

Zufahrt. Die weiteren Verkehrszunahmen entlang der 827 sind unabhängig des Wo-

chentags nur sehr gering (+200 bis +300 Kfz-Fahrten/tag). Das zusätzliche Verkehrs-

                                                

 
1
 In der Marketingsprache wird der Begriff „Kannibalisierung“ verwandt, wenn durch die Ver-

marktung eines neuen Produkts ein bereits bestehendes anderes Produkt desselben Anbieters 
(teilweise) substituiert wird. 
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aufkommen entspricht gemessen an der aktuellen Verkehrssituation im Ortskern einem 

Wachstum von 1 % (werktags) bis 2 % (samstags) je Wochentag. 

 

VIII. Begrünung und Photovoltaikanlagen 

Da die grundsätzlich zu wünschende Begrünung von großflächigen Stellplatzanlagen 

erfahrungsgemäß nicht langfristig sichergestellt ist, soll hier ein anderer Weg beschrit-

ten werden. Es werden ausschließlich außen um die Gebäude und Stellplatzflächen 

herum Grünstreifen angelegt und bepflanzt. Außerdem wird eine breite Grünfläche 

dem Gewerbegebiet östlich vorgelagert. In dieser Fläche wird die für die Oberflächen-

entwässerung der Einzelhandelsgrundstücke erforderliche Versickerungsmulde ange-

legt und mit zwei Reihen Laubbäumen bepflanzt. Mit dieser Maßnahme kann der heute 

durch abgestellte Fahrzeuge dominierte Ortsrand deutlich aufgewertet werden.  

Aus Gründen der Nachhaltigkeit sind darüber hinaus Teile der Stellplätze mit Photovol-

taikanlagen zu überstellen. Jenseits der gesetzlichen Verpflichtung wird dies durch 

städtebaulichen Vertrag abgesichert. Damit PV-Anlagen überall zulässig sind, wird der 

Standort im Bebauungsplan nicht eingegrenzt. Damit wird gleichzeitig Strom erzeugt 

und eine Verschattung der parkenden Fahrzeuge erreicht.  

Zur Begrünung und Freiflächengestaltung ist ein Freiflächengestaltungsplan erstellt 

worden. Dieser ist dem Bebauungsplan beigefügt. Aus diesem Plan gehen im Einzel-

nen die Gestaltung und Bepflanzung hervor. Die Umsetzung des Freiflächengestal-

tungsplans wird durch städtebaulichen Vertrag gesichert. Eine weitergehende Erläute-

rung ist dem ebenfalls beigefügten Umweltbeitrag zu entnehmen. 

 

IX. Schalltechnische Untersuchung 

Im Rahmen der Genehmigungsverfahren für den Neubau eines Fachmarktzentrums 

mit Lidl Markt, Biomarkt, Fressnapf und Imbiss sowie mit Arztpraxen und Boardinghaus 

wurden die von dem Vorhaben zu erwartenden Schallimmissionen auf die umliegende 

Bebauung sowie umgekehrt auf Arztpraxen und Boardinghaus ermittelt. Die schall-

technische Untersuchung des Ingenieurbüros Heine + Jud, Stuttgart, vom 19.05.2021 

wurde auch der Abwägung zur 7. Änderung des Bebauungsplans unter Zulassung zen-

trenrelevanten Einzelhandels zugrunde gelegt, um festzustellen, welche Festsetzungen 

gegebenenfalls erforderlich sind oder welche Hinweise für das Baugenehmigungsver-

fahren aufgenommen werden sollen. Aus dem Gutachten:  

Es ist der Neubau eines Fachmarktzentrums mit LIDL-Markt, Biomarkt, Fressnapf und lmbiss in 

Jestetten geplant. lm Obergeschoss des Biomarktes sind darüber hinaus Arztpraxen bzw. ein 

Boardinghouse vorgesehen. lm Rahmen des Genehmigungsverfahrens sollen die Schallimmis-

sionen ermittelt werden, die durch das geplante Fachmarktzentrum auf die umliegende Bebau-

ung sowie die geplanten Arztpraxen bzw. das Boardinghouse einwirken. 

lm Vergleich zur schalltechnischen Untersuchung 282L/2 vom 04. November 2020 haben sich 

Änderungen der Planung (insbesondere Lage und Anzahl der Stellplätze, Zufahrt zur Tiefgara-

ge, Lage des lmbisses, geplante Photovoltaik-Anlagen auf dem Parkplatz) ergeben. 

Beurteilungsgrundlage ist die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)1 mit 

den darin genannten Regelwerken und Richtlinien. Bei Überschreiten der gültigen lmmissions-

richtwerte sind Lärmschutzmaßnahmen zu konzipieren. Hiermit sollen schädliche Einwirkungen 

auf die umliegende Wohnbebauung ausgeschlossen werden. 
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Die schalltechnische Untersuchung zum geplanten Fachmarktzentrum in Jestetten kann wie 

folgt zusammengefasst werden: 

 Zur Beurteilung der künftigen Situation wurden die lmmissionsrichtwerte der TA Lärm her-

angezogen. Für die nächstgelegene schutzbedürftige Bebauung wurden die Richtwerte für 

allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts bzw. für Gewerbegebiete 

von 65 dB(A)tags und 50 dB(A) nachts herangezogen. Einzelne kurzzeitige Geräuschspit-

zen sollen den Tagrichtwert um nicht mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um nicht 

mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

 

 Es wurde die Abstrahlung der maßgeblichen Schallquellen bestimmt und zum Beurtei-

lungspegel zusammengefasst, unter Berücksichtigung der Einwirkzeit, der Ton- und 

lmpulshaltigkeit und der Pegelminderung auf dem Ausbreitungsweg. Grundlage hierfür wa-

ren Literaturangaben sowie Angaben seitens des Auftraggebers. 

 

 Bereits im Vorfeld wurden Schallschutzmaßnahmen zur Einhaltung der zulässigen lmmissi-

onsrichtwerte konzipiert, die in den Berechnungen bereits berücksichtigt wurden: 

 

- Begrenzung der Schallabstrahlung der Technik des Biomarktes auf einen Schallleis-

tungspegel von maximal 72 dB{A). 

- lm Nachtzeitbereich (22.00 - 6.00 Uhr) finden keine Anlieferungen oder Verladetätig-

keiten statt. 

- lm Nachtzeitbereich (22.00 - 6.00 Uhr) darf der oberirdische Parkplatz der Arztpra-

xen bzw. des Boardinghouses (südwestlich des Biomarkts) nicht genutzt werden. 

Dies ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen (z.B. Beschilderung, Absper-

rung usw.). Alternativ können entweder ein Carport (3-seitig geschlossen und über-

dacht) für die Stellplätze errichtet oder am Biomarkt/Boardinghouse in Richtung der 

Stellplätze keine im Nachtzeitbereich schutzbedürftigen Räume vorgesehen werden. 

 

 Durch die geplanten Einkaufsmärkte treten tags Beurteilungspegel bis 54 dB(A) im allge-

meinen Wohngebiet, bis 57 dB(A) im Gewerbegebiet und bis 61 dB(A) an den geplanten 

Arztpraxen bzw. dem Boardinghouse auf. ln der lautesten Nachtstunde betragen die Beur-

teilungspegel bis 32 dB(A) im allgemeinen Wohngebiet, bis 45 dB(A) im Gewerbegebiet und 

bis 50 dB(A)an den geplanten Arztpraxen bzw. dem Boardinghouse. Die Immissionsricht-

werte der TA Lärm werden tags und nachts eingehalten. 

 

 Die Forderung der TA Lärm hinsichtlich des Spitzenpegelkriteriums wird erfüllt. 

 

 Das Irrelevanz-Kriterium wird nicht an allen Immissionsorten erfüllt. An den Immissionsor-

ten, an denen das Irrelevanz-Kriterium nicht erfüllt werden kann, werden die Immissions-

richtwerte der TA Lärm durch die Gesamtbelastung tags und nachts eingehalten. 

Es sind keine Maßnahmen organisatorischer Art gegenüber dem betriebsbedingten Fahrver-

kehr im öffentlichen Straßenraum erforderlich. 

Das Gutachten wurde für die derzeit projektierte Bebauung zu den Zwecken des Bau-

genehmigungsverfahrens erstellt. 

Die im Gutachten genannten Schallschutzmaßnahmen sind in den Textteil des Bebau-

ungsplans als Hinweise, mangels Rechtsgrundlage aber nicht als verbindliche pla-

nungsrechtlichen Festsetzungen aufgenommen worden. Sie sollen dem Vorhabenträ-

ger im Genehmigungsverfahren als Auflagen aufgegeben werden. Damit ist dann die 

Umgebungsverträglichkeit gewährleistet. 
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Im Übrigen ist die Umgebungsverträglichkeit des Gewerbegebiets auch in dem Fall, 

dass die untersuchten und tatsächlich geplanten Betriebe nicht verwirklicht würden, 

sondern an ihrer Stelle ganz andere, dadurch schon bauplanungsrechtlich gewährleis-

tet, dass die Zulässigkeit in dem eingeschränkten Gewerbegebiet auf solche Betriebe 

beschränkt ist, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Ergänzend gilt die TA Lärm, 

und sie findet schon im Baugenehmigungsverfahren sowie später im Rahmen der bau- 

und immissionsschutzrechtlichen Überwachung Anwendung. 

Die schalltechnische Untersuchung ist dem Bebauungsplan beigefügt. 

 

X. Örtliche Bauvorschriften 

Mit den örtlichen Bauvorschriften soll ein Beitrag zu einer insgesamt harmonischen 

Gestaltung der geplanten Bebauung und des Freibereichs geleistet werden.  

 Die örtlichen Bauvorschriften beziehen sich in erster Linie beziehen auf: 

Dachlandschaft: 
Es soll eine möglichst einheitliche Dachlandschaft gestaltet werden, um ein weitgehend 

ruhiges Erscheinungsbild zu erzeugen. Zugelassen sind ausschließlich Flachdächer mit 

einer maximalen Neigung von 5°. 

Die Dachneigung wird so gestaltet, dass sie optimal geeignet sind für die Anbringung 

von Photovoltaikanlagen. und für eine extensive Dachbegrünungen zur Verlangsamung 

des Oberflächenwasserabflusses. Die Dachbegrünung ist zwingend vorgeschrieben.  

Werbeanlagen: 
Werbeanlagen werden hinsichtlich ihrer Gestaltung und dem Ort der Anbringung we-

gen ihrer prägenden Wirkung auf die Umgebung sowie auf das Gesamterscheinungs-

bild des Gebiets begrenzt.  

Für die Gestaltung der unbebauten Flächen der Baugrundstücke ist für den Bereich der 
Einzelhandelsnutzungen ein Freiflächengestaltungsplan erstellt worden, der im Einzel-
nen insbesondere die Begrünung und Bepflanzung sowie die Anlagen zur Versickerung 
des Oberflächenwassers regelt. Seine Umsetzungen werden durch den städtebauli-
chen Vertrag gesichert. 
 

XI. Berücksichtigung der Umweltbelange 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB durchge-

führt. Es finden die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 3 BauGB 

Anwendung, wonach von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, vom Umweltbericht nach 

§ 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 S. 2, welche Arten umweltbezogener Informatio-

nen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 S. 3 

und § 10 Abs. 4 abgesehen wird. Zudem ist § 4c (Überwachung) nicht an-zuwenden. 

Dennoch sind gemäß den §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1a BauGB in jedem Bebauungsplan-

verfahren die Umweltbelange sowie Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung zu 

berücksichtigen. Dies erfolgt durch den dem Bebauungsplan beigefügten „Umweltbei-

trag“, der dem Bebauungsplan vom Büro faktorgrün, Rottweil, beigefügt ist. 

Eine Reihe von Empfehlungen des Umweltberichts wird durch Hinweise in den Bebau-

ungsplan aufgenommen. Ein Teil findet unmittelbar kraft Gesetzes Anwendung. Weite-

re als die aufgenommenen Festsetzungen im Bebauungsplan sind danach nicht erfor-

derlich. 



Gemeinde Jestetten 7. Änderung des Bebauungsplans „Schaffhauser Straße - Saarstraße“ 

  BEGRÜNDUNG 

 

 

 

14 
Stadtplanung Nocke 

XII. Planbegleitendes Vertragswerk 

Zur Sicherung der Ziele der Planung hat die Gemeinde planbegleitend städtebauliche 

Verträge mit den beiden Eigentümern im Plangebiet abgeschlossen. 

Die wesentlichen Regelungen betreffen die Begrenzung der Verkaufsflächen auf das 

gutachterlich untersuchte und für verträglich gehaltene Maß einschließlich dinglicher 

Sicherung, die Umsetzung des Freiflächengestaltungsplan, die Herstellung von Photo-

voltaikanlagen, die Durchführung grünordnerischer Maßnahmen, die Verpflichtung auf 

Lärmschutzmaßnahmen, die Herstellung der inneren Erschließung und der Linksab-

biegerspur, die Übernahme der Planungs- und Rechtsberatungskosten der Gemeinde 

und allgemeine Regelungen. 

Die vertraglichen Regelungen bedeuten keine unzulässige Flucht aus dem Baupla-

nungsrecht, weil die Inhalte des städtebaulichen Vertrags hinsichtlich der zulässigen 

Nutzungen im Bebauungsplanänderungsverfahren einschließlich des Abwägungsvor-

gangs vollständig abgearbeitet werden. Manches, was im Vertrag geregelt ist, ist in ei-

nem Gewerbegebiet überhaupt nicht festsetzbar. Manches, was festsetzbar ist, kann 

die Gemeinde aufgrund der vertraglichen Regelungen leichter durchsetzen. 

Insgesamt regelt der Vertrag die Rechte und Pflichten der Beteiligten entsprechend 

den Vorgaben des § 11 BauGB ausgewogen und angemessen, was auch die beiden 

Vertragsparteien der Gemeinde bestätigen. 

 

Gaienhofen, den 05.05.2022 

 


